
Satzung der Ortsgemeinde Insheim 

über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern 

- Hebesatzsatzung - 

vom 09.05.2022 

 

Aufgrund des § 24 GemO in Verbindung mit § 25 GrStG und § 16 GewStG, in der jeweils 

gültigen Fassung, hat der Ortsgemeinderat Insheim in seiner Sitzung am 04.05.2022 folgende 

Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

§ 1 Hebesätze für die Realsteuern 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A): 345 % 

 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B):      465% 

 

 

2. Gewerbesteuer:        400 % 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 21.09.2021 außer Kraft.  

 

 

Insheim, den 09.05.2022 

Gez. 

 

Martin Baumstark 

Ortsbürgermeister 

 


